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Angaben  
 

141. Wenn die Anzahl der Arbeitnehmer ungewiss ist, die einem Angebot auf Leistungen zwecks 

Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse zustimmen, liegt eine Eventualschuld vor. Wie von IAS 37, 

Rückstellungen, Eventualschulden und Eventualforderungen, verlangt, ist das Unternehmen zu 

Angaben über diese Eventualschuld verpflichtet, es sei denn, dass das Eintreten eines Mittelabflusses 

bei der Erfüllung unwahrscheinlich ist.  

 

142. Nach Maßgabe von IAS 1 hat ein Unternehmen Art und Betrag eines Aufwandspostens offen zu 

legen, wenn dieser wesentlich ist. Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

können zu einem Aufwand führen, der nach diesen Anforderungen anzugeben ist.  

 

143. Soweit es nach IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und 

Personen, vorgesehen ist, hat ein Unternehmen Informationen über Leistungen aus Anlass der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses für Personen in Schlüsselpositionen der Unternehmensleitung 

zu geben. 

 


